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Unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und 

Komponenten und Munition und unerlaubter Handel damit *** 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Dezember 2013 zu dem 

Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 

Union – des Protokolls gegen die unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, 

dazugehörigen Teilen und Komponenten und Munition und gegen den unerlaubten 

Handel damit, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (12324/2013 – C7-0379/2013 – 

2013/0083(NLE)) 

 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (12324/2013), 

– unter Hinweis auf das Protokoll gegen die unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, 

dazugehörigen Teilen und Komponenten und Munition und gegen den unerlaubten Handel 

damit, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität,  

– in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 114 Absatz 1 und Artikel 207 sowie Artikel 218 

Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union unterbreiteten Ersuchens um Zustimmung (C7-0379/2013), 

– unter Hinweis auf das Stockholmer Programm und den Aktionsplan zu seiner Umsetzung1,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2013 zum zweiten Bericht über 

die Durchführung der EU-Strategie der inneren Sicherheit2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2013 zu organisierter Kriminalität, 

Korruption und Geldwäsche: Empfohlene Maßnahmen und Initiativen (Schlussbericht)3, 

– gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

(A7-0359/2013), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, Europol und 

Eurojust zu übermitteln. 

                                                 
1  COM(2010)0171. 
2  Angenommene Texte, P7_TA(2013)0384. 
3  Angenommene Texte, P7_TA(2013)0444. 


